
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/3/2 12Os200/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1978

Norm

ABGB §879 D1

StGB §154

Rechtssatz

Unter Leichtsinn ist bei einem Kreditnehmer die unüberlegte Benützung von Kredit, namentlich unbekümmert um die

Folge, zu verstehen.

Entscheidungstexte

12 Os 200/77

Entscheidungstext OGH 02.03.1978 12 Os 200/77

Veröff: EvBl 1979/19 S 51
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